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Vortrag an den Ministerrat

Europaischer Rechnungshof — Nominierung des dsterreichischen Mitglieds
fiir den Zeitraum 2026 bis 2032

Die Amtszeit von Frau Mag. Helga Berger als Mitglied des Europdischen Rechnungshofs
(EuRH) endet am 31. Juli 2026. Daher ersuchte das Generalsekretariat des Rates die
Republik Osterreich mit Schreiben vom 10. September 2025, ein Mitglied fiir den am

1. August 2026 beginnenden, sechsjahrigen Amtsterminus zu benennen.

Zu Mitgliedern des EuRH sind gemald Art. 286 Abs. 1 AEUV Personlichkeiten auszuwahlen,
die in ihren Staaten Rechnungsprifungsorganen angehdren oder angehort haben oder die
fiir dieses Amt besonders geeignet sind. Sie miissen jede Gewahr fiir Unabhangigkeit
bieten. Der Rat der Europdischen Union ernennt die Mitglieder des EuRH nach Anhérung
des Europdischen Parlaments gemaR Art. 286 Abs. 2 AEUV mit qualifizierter Mehrheit auf

sechs Jahre.

Im Rahmen einer 6ffentlichen Interessentinnen- und Interessentensuche auf der
elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes langten drei

Bewerbungen ein.

Herr Mag. iur. Gerald Loacker ist aufgrund seiner Berufserfahrung und Qualifikation fiir die
genannte Funktion in h6chstem AusmaR geeignet und wird zur Nominierung
vorgeschlagen. Die von Art. 286 Abs. 1 AEUV geforderten Voraussetzungen liegen in

vollem Umfang vor.

Herr Mag. iur. Loacker ist Jurist und ehemaliges Mitglied des Nationalrates mit
langjahriger Erfahrung in 6ffentlicher Finanzkontrolle, Recht, Wirtschaft, Governance und
institutioneller Aufsicht. Wahrend elf Jahren als Abgeordneter zum Nationalrat, unter
anderem als stellvertretender Klubobmann des NEOS-Parlamentsklubs und Mitglied des
Budgetausschusses, war er unmittelbar mit der Priifung von Bundesbudgets, Ausgaben im

Arbeitsmarkt- und Sozialbereich sowie wirtschaftspolitischen Manahmen befasst.



Frihere leitende Funktionen im Bank- und Industriesektor haben wesentlich zu seiner
Expertise im Bereich interner Kontrollsysteme sowie der Einhaltung arbeits- und
sozialrechtlicher Vorgaben beigetragen. Als selbststandiger Gerichtssachverstandiger fir
Arbeits- und Betriebsorganisation, Fihrung und Berufskunde liegt sein Fokus seit 2017 auf
evidenzbasierten Analysen und klar begriindeten Gutachten. Seit 2024 ist er als
Co-Geschaftsfihrer eines HR-Beratungsunternehmens mit Spezialisierung auf
Vergiitungsfragen im 6ffentlichen und privaten Sektor tatig. Herr Mag. iur. Loacker hat das
Studium der Rechtswissenschaften absolviert.

Ich informierte den Herrn Bundesprasidenten gemaR Art. 23c Abs. 2 B-VG liber die von
der Bundesregierung in Aussicht genommene Nominierung und ersuchte Herrn
Nationalratsprasidenten um die Vornahme von Vorabkonsultationen mit den im
Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen Parteien, ob eine Mehrheit fiir den von der
Bundesregierung beabsichtigten Vorschlag gegeben ist. Wie mir der Herr Prasident des
Nationalrates mit Schreiben vom 20. April 2026 mitteilte, kann mit der Herstellung des
Einvernehmens fur Herrn Mag. iur. Gerald Loacker im Hauptausschuss des Nationalrates

gerechnet werden.

Nach erfolgter Beschlussfassung durch die Bundesregierung und Herstellung des
Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates wird die Standige Vertretung
Osterreichs bei der Europiischen Union beauftragt werden, dem Generalsekretariat des

Rates die gegenstandliche Nominierung zu notifizieren.

GemalR Art. 23c Abs. 5 B-VG ist der Bundesrat von der Nominierung zu unterrichten.
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Ich stelle daher den
Antrag,
die Bundesregierung moge
dem vorstehenden Bericht zustimmen,
2. mich erméchtigen, das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates

hinsichtlich der gegenstandlichen Nominierung herzustellen und

3. mich erméachtigen, den Bundesrat von dieser Nominierung zu unterrichten.

6. Mai 2026

Dr. Christian Stocker

Bundeskanzler

3von3



	Europäischer Rechnungshof – Nominierung des österreichischen Mitglieds für den Zeitraum 2026 bis 2032

